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Vorwort 

Richterliche Rechtsfortbildung ist integraler Bestandteil unserer Rechtsord­
nung. Sie wird grundsätzlich dadurch gewahrt, daß in den unterschiedlichen 
Verfahrensordnungen ein Instanzenzug eingerichtet ist, der neben einer Kon­
trollfunktion auch sicherstellt, daß relevante Rechtsfragen an die Obergerichte 
gelangen können, deren Judikatur insbesondere der Rechtsvereinheitlichung 
und -fortbildung dient. Um auf diesem Wege eine "Leitrechtsprechung" her­
auszubilden, ist es allerdings erforderlich, daß in nennenswertem Umfang be­
deutsame Rechtsfragen tatsächlich an die Obergerichte gelangen. Dem steht im 
heutigen deutschen Zivilprozeßrecht entgegen, daß der Zugang zum höheren 
Instanzenzug durch eine kontinuierliche Ausweitung der Erstzuständigkeit der 
Amtsgerichte bei gleichzeitiger Erhöhung der Berufungs- und Revisionssumme 
zusehends schwieriger wird. Indem der Gesetzgeber in der Vergangenheit im 
Rahmen nahezu aller Justizentlastungsvorhaben auf das Instrument der Erhö­
hung von Zulassungsstreitwerten gesetzt hat, wurden gleichsam zwangsläufig 
bestimmte Bereiche des Zivilrechts, in denen regelmäßig nur um Beträge in ge­
ringer Höhe gestritten wird, von richterlicher Rechtsfortbildung ausgeschlos­
sen. Dies ist deshalb besonders problematisch, weil es sich um Regelungsge­
biete handelt, die nicht durch den Streitwert der einzelnen Sache, sondern durch 
die Masse der anfallenden Verfahren auch von volkswirtschaftlicher Bedeutung 
sind. Hierzu zählen beispielsweise Rechtsfragen des Konsumentenkredits, des 
Makler- und Reiserechts sowie weite Teile des Werkvertragsrechts. Dieses un­
befriedigende Ergebnis ließe sich vermeiden, wenn in solchen Rechtsgebieten 
die Möglichkeit einer richterlichen Vorlage relevanter Rechtsfragen eröffnet 
würde, wie sie seit Jahrzehnten im Wohnraununietrecht besteht. Obwohl dort 
die Amtsgerichte sachlich ausschließlich zuständig sind, wird der eigentlich am 
Landgericht endende Rechtszug durch das richterliche Vorlagemodell des 
Rechtsentscheids (seit 1991: § 541 ZPO) ergänzt. Diese beim Oberlandesge­
richt einzuholende Vorabentscheidung stellt keine verlängerte Instanz dar, son­
dern dient allein der obergerichtlichen Beantwortung konkret aufgeworfener 
Rechtsfragen, entweder weil eine Rechtsprechungsdivergenz droht oder grund­
sätzliche Bedeutung der Frage gegeben ist. Auf diese Weise wird die hinrei­
chende Beteiligung der Obergerichte an der Rechtsprechung im Wohnraum­
rnietrecht und damit die Wahrnehmung ihrer rechtsfortbildenden Aufgabe -
losgelöst von unmittelbaren Interessen oder Initiativen der Parteien - sicherge­
stellt. 


